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Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller

Die Wiesbadener Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller weist darauf hin, dass nach der nunmehrigen Entscheidung des
Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen vom 15.06.2017 – 5 U 16/16 – Gebühren für selbst ausgedruckte Tickets
unzulässig sind und für die Versendung Gebühren von 29,90 € ebenfalls überhöht seien.

In der Entscheidung hatte das Gericht über das Geschäftsgebaren des Tickethändlers Eventim zu entscheiden. Dieser
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bietet an, dass Tickets elektronisch versendet werden und von dem Kunden selbst ausgedruckt werden können. Hierfür
berechnete der Händler pauschale Gebühren von 2,50 €, obwohl er hierfür weder Versand, noch Material oder
Portokosten aufwenden muss, erläutert die Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller.

Für den Versand der Tickets per Post berechnete der Tickethändler sogar Gebühren und Versandkosten in Höhe von
29,90 €, wie die Wiesbadener Kanzlei mitteilt.
Auch diese Höhe wurde vom Oberlandesgericht beanstandet.

Betroffene Kunden, welche zu hohe Gebühren für ihre Konzerttickets gezahlt haben, haben nach der
verbraucherfreundlichen Entscheidung nunmehr gute Chancen diese zurückzuerhalten, soweit seit der Zahlung der
Entgelte noch keine 3 Jahre zum Ende des Jahres abgelaufen sind.

Schlussendlich wird sich mit der Thematik, welche zahlreiche Tickethändler betrifft, aber der Bundesgerichtshof
befassen müssen. Nachdem die Entscheidung des Oberlandesgerichts Bremen grundsätzliche Bedeutung hat wurde die
Revision zugelassen, welche Eventim auch eingelegt hat.

 

 

Portrait

Seit nunmehr 20 Jahren betreuen wir unsere Mandanten bundesweit in fast allen Rechtsgebieten, wobei wir großen Wert
auf den persönlichen Kontakt legen. Nur durch den intensiven Austausch mit dem Mandanten, kann ein
ergebnisorientiertes Arbeiten stattfinden. Dies ermöglicht die Größe der Kanzlei, die einen umfassenden Service bei
gleichzeitiger individueller Betreuung sicherstellt.

Und zwar nicht nur in Wiesbaden, sondern darüber hinaus auch in unseren Sprechstundenorten: Berlin, Hamburg, Köln,
Stuttgart, München, Bad Harzburg, Puerto de la Cruz (Teneriffa) und Lugano (Schweiz).
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

